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Kapitel 5.4 ADR - Dokumentation 

5.4.0.1 Sofern nichts anderes 

festgelegt ist, sind bei jeder 

durch das ADR geregelten 

Beförderung von Gütern die 

in diesem Kapitel jeweils 

vorgeschriebenen Dokumente 

mitzuführen. 

Bem. Wegen des Verzeich-

nisses der auf den Beförde-

rungseinheiten mitzuführenden 

Dokumente siehe Abschnitt 

8.1.2.

8.1.2 Begleitpapiere 

8.1.2.1 …:

 

a) die … Beförderungspapiere für alle beförderten gefähr-

    lichen Güter; 

b) die … schriftlichen Weisungen; 

c) (bleibt offen) 

d) ein Lichtbildausweis … 

8.1.2.2 … müssen in der Beförderungseinheit auch mitgeführt 

werden: 

a) die Zulassungsbescheinigung …; 

b) die Bescheinigung über die Schulung des Fahrzeugführers

c) … eine Kopie der Genehmigung der zuständigen Behörde   

   (z.B. für 0190 Explosivstoff, Muster). 

8.1.2.3 Die … schriftlichen Weisungen müssen leicht 

zugänglich sein.

Absender: 
 
Chem Tech AG 
Chemieerzeugnisse 
Industriestrasse X 
9999 Xstadt 
 

Empfänger: 
 
Chemie GmbH 
Fabrikstrasse 1 
8888 Ywil 
 

 

An-
zahl 

Gebinde Artikel Menge 

3 

20 
 10 

Fass 

Fass 

 

 

UN 1098 Allylalkohol 6.1 (3), I , (C/D) 

UN 1309 Aluminium-Pulver, überzogen 
4.1, II, (E) 

 

15 Liter  

500 kg 

    5 

 

 



5.4.0.1 

…in diesem Kapitel jeweils vorgeschriebenen Dokumente mitzuführen. 

Absender: 
 
Chem Tech AG 
Chemieerzeugnisse 
Industriestrasse X 
9999 Xstadt 
 

Empfänger: 
 
Chemie GmbH 
Fabrikstrasse 1 
8888 Ywil 
 

 

An-
zahl 

Gebinde Artikel Menge 

3 

20 
 10 

Fass 

Fass 

 

 

UN 1098 Allylalkohol 6.1 (3), I , (C/D) 

UN 1309 Aluminium-Pulver, überzogen 
4.1, II, (E) 

 

15 Liter  

500 kg 

    5 

 

 
Beförderungspapier

Schriftliche Weisungen Formular «Multimodale 

Beförderung…/Container-/ 

Fahrzeugpackzertifikat»



Kapitel 5.4 ADR - Dokumentation 

5.4.0.2 Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung 

(EDV) oder des elektronischen Datenaustauschs (EDI) zur Unter-

stützung oder anstelle der schriftlichen Dokumentation sind zuge-

lassen, sofern die zur Aufzeichnung und Verarbeitung der elektro-

nischen Daten verwendeten Verfahren den juristischen Anforde-

rungen hinsichtlich der Beweiskraft und der Verfügbarkeit während 

der Beförderung mindestens den Verfahren mit schriftlichen Doku-

menten entsprechen.

5.4.0.3 Wenn die Informationen über die Beförderung gefährlicher 

Güter dem Beförderer durch Arbeitsverfahren mit elektronischer 

Datenverarbeitung (EDV) oder elektronischem Datenaustausch 

(EDI) übermittelt werden, muss der Absender in der Lage sein, 

dem Beförderer die Informationen als Papierdokument zu über-

geben, wobei die Informationen in der in diesem Kapitel vorge-

schriebenen Reihenfolge erscheinen müssen. 

Absender: 
 
Chem Tech AG 
Chemieerzeugnisse 
Industriestrasse X 
9999 Xstadt 
 

Empfänger: 
 
Chemie GmbH 
Fabrikstrasse 1 
8888 Ywil 
 

 

An-
zahl 

Gebinde Artikel Menge 

3 

20 
 10 

Fass 

Fass 

 

 

UN 1098 Allylalkohol 6.1 (3), I , (C/D) 

UN 1309 Aluminium-Pulver, überzogen 
4.1, II, (E) 

 

15 Liter  

500 kg 

    5 

 

 



Beförderungspapier - vorgeschriebene Reihenfolge

Absender: 
 
Chem Tech AG 
Chemieerzeugnisse 
Industriestrasse X 
9999 Xstadt 
 

Empfänger: 
 
Chemie GmbH 
Fabrikstrasse 1 
8888 Ywil 
 

 

An-
zahl 

Gebinde Artikel Menge 

4 

 
 10 

Fass 

 

 

 

UN 1098 Allylalkohol, 6.1 (3), I, (C/D)  

 

 

 

200 Liter  

 

    5 

   UMWELTGEFÄHRDEND 
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i 5.4.1.1.18

Reihenfolge

ADR 5.4.1.1.1
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Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 

(SDR) vom 29. November 2002 (Stand am 1. Januar 2023)

Anhang 1, 5.4.0.2

Die Dokumente, die während 

der Beförderung mitgeführt 

werden müssen, erfüllen die 

Anforderungen von Unterab-

schnitt 5.4.0.2 ADR und sind 

in elektronischer Form zuge-

lassen, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind:



Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 

(SDR) vom 29. November 2002 (Stand am 1. Januar 2023)

Anhang 1, 5.4.0.2

a. Es wird ein tragbares Datenendgerät 

    verwendet. Dieses wird leicht zu-

    gänglich und ausreichend gesichert 

    in der Führerkabine mitgeführt. Bei 

    der Beförderung von bis zu drei 

    gefährlichen Gütern in Tanks oder in 

    loser Schüttung, die den Kennzeich-

    nungsvorschriften von Absatz 

    5.3.2.1.2 oder 5.3.2.1.4 ADR 

    unterliegen, ist auch ein fest instal-

    liertes Datenendgerät zugelassen.



Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 

(SDR) vom 29. November 2002 (Stand am 1. Januar 2023)

Anhang 1, 5.4.0.2

b. Der Bildschirm des Datenendgeräts weist eine 

    Grösse von mindestens 10 Zoll auf, und die An-

    gaben entsprechen hinsichtlich Zeichengrösse 

    und Lesbarkeit dem Papierformat. Eine Verklei-

    nerung der Bildschirmgrösse bis 3,5 Zoll ist zu-

    lässig, wenn die Angaben mit einer optimierten 

    und strukturierten Darstellung deutlich ablesbar 

    sind. Eine klare Zuordnung von Art und Anzahl 

    der Gebinde mit Mengenangaben zu den stoff-

    bezogenen Angaben in der vorgeschriebenen 

    Reihenfolge muss sichergestellt sein.



Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 

(SDR) vom 29. November 2002 (Stand am 1. Januar 2023)

Anhang 1, 5.4.0.2

c. Im Datenendgerät werden die Daten in 

    einem verbreiteten Format so gespei-

    chert, dass alle relevanten Angaben für 

die Dauer der Beförderung sofort er-

    sichtlich sowie uneingeschränkt und 

    vollständig abrufbar sind. Das Gerät ist 

    wirksam gegen jegliche mechanische 

    Belastung geschützt und ständig mit 

    ausreichend Energie versorgt.



Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 

(SDR) vom 29. November 2002 (Stand am 1. Januar 2023)

Anhang 1, 5.4.0.2

d. Die Bedienung des Datenend- 

    geräts ist einfach und intuitiv. 

    Die Angaben können von den 

    Kontrollbehörden vor Ort mit 

    standardisierten Mitteln gesichert 

    werden. Der Fahrzeugführer 

    unterstützt die Vollzugsbehörden 

    oder Einsatzkräfte auf Verlangen 

    bei der Bedienung des Geräts.



Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 

(SDR) vom 29. November 2002 (Stand am 1. Januar 2023)

Anhang 1, 5.4.0.2

e. In der Führerkabine sind an der Decke oberhalb des 

    Führersitzes oder an der Innenseite der Türe des 

    Führers gut sichtbar in allen Amtssprachen Anwei-

    sungen für den Zugriff auf die elektronischen Anga-

    ben mit folgendem Inhalt angebracht: 

    – Position des Datenendgeräts in der Führerkabine; 

    – Schrittfolgen zur Ansicht der Dokumente; 

    – Vermerk, wenn die Dokumente für einige Güter 

       elektronisch und für andere in Papierform mitge-

       führt werden. 

    Werden keine elektronischen Dokumente mitgeführt, 

    so sind die Anweisungen zu entfernen oder es ist ein 

    entsprechender Vermerk anzubringen. 
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Gegenwärtige Praxis

Chauffeure, die allenfalls ein elektronisches Beförderungspapier dabei haben, führen noch zusätzlich 

ein Beförderungspapier in Papierform mit und zeigen dieses bei der Kontrolle durch die Polizei vor. 

Auch Lieferscheine werden ausschliesslich in Papierform mitgeführt. 

Es ist klar festzustellen, dass es den Transporteuren nach wie vor einfacher fällt, die Beförderungs-

papiere in Papierform auszustellen und verzichten mehrheitlich noch auf die elektronische Variante.

ASTRA: Rückmeldungen betreffend Erfahrungen mit dem Beförderungspapier in elektronischer 

Form nach SDR bisher keine erhalten (aber auch nicht aktiv danach gefragt). Zumindest wurden so 

auch keine negativen Erfahrungen gemeldet.

Wenn nebst der vorgelegten Papiervariante der Fahrzeugführer noch zusätzlich auf einem 

Datengerät das Beförderungspapier in der e-Variante mitführt, wird die Polizei kaum noch auf dem 

Datenendgerät kontrollieren, ob die Punkte in 5.4.0.2 Anhang 1 SDR, Bst. a bis e, eingehalten 

werden, sofern die vorgelegte Papiervariante die Vorgaben gemäss 5.4 ADR ff. erfüllt. Somit ist 

feststellbar, dass die e-Variante betreffend Mitführen der Beförderungsdokumente im Gefahrgut-

transport noch eher wenig anzutreffen ist.



Gegenwärtige Praxis

Rückmeldung Planzer Transport AG:

− Leider noch keine Erfahrungen mit dem elektronischen Beförderungspapier 

gemacht. Zurzeit werden Gefahrgutsendungen immer noch in Papierform 

ausgeliefert. 

− Sind an der Umstellung unseres neuen Transportsystems, welches wir 

grösstenteils selbst programmieren. Dies nimmt leider sehr viel Zeit in 

Anspruch. So wie es aussieht, können wir voraussichtlich im 2024 mit dem 

elektronischen Beförderungspapier starten. 



Gegenwärtige Praxis

An den Gefahrguttagen in München wurde das elektronische Beförderungspapier 

nach dem Leitfaden auch thematisiert. Es gibt mehrere Länder, die dies um-

setzen. Auf die Frage nach den Erfahrungen mit Wehrkräften und Vollzug wurde 

mitgeteilt, dass dies in Deutschland in der Praxis nicht oder zumindest noch nicht 

funktioniere.



Gegenwärtige Praxis

Rückmeldung des DSLV Deutschland:

Die meisten unserer Unternehmen sind in einem europäischen 

Netzwerk grösstenteils mit eigenen Niederlassungen und teils mit 

Partnern tätig. Rein nationale Lösungen sind demzufolge äusserst 

schwierig und mit enormen Kosten verbunden. Diese Kosten werden 

nicht in Kauf genommen, da man ab Grenzüberschreitung ja ein 

Papier benötigt.

Die Papierlösung funktioniert für die Unternehmen nach wie vor gut. Ab ca. 

Mitte 2024 müssen die Kontrollbehörden elektronische Transportinfor-

mationen akzeptieren, für die Unternehmen bleibt es erst mal freiwillig. Sie 

können beim Papier bleiben. Noch ist nicht vorgesehen, dass die Unter-

nehmen verpflichtet werden, elektronische Transportdokumente vorzuhalten. 

Aber es könnte irgendwann kommen. Die Unternehmen sollten sich 

wenigstens inhaltlich einmal mit der Thematik auseinandersetzen.



Werden elektronische Arbeitsverfahren eingeführt, 

unterliegen sie den Regeln eines internationalen 

Leitfadens (Leitfaden für die Anwendung des 

Unterabschnitts 5.4.0.2 RID/ADR/ADN, 

Dokumentennummer: RID-20001-CE vom 06.01.2020) 

und in Deutschland ist die Bekanntmachung des 

Leitfadens im Verkehrsblatt Heft 4/2021 S. 103 ff. erfolgt. 

Die dort beschriebene Systemarchitektur basiert auf dem 

Konzept von zwei unterschiedlichen Systemen zur 

Leistungserbringung, die als Trusted Party 

(vertrauenswürdige Stelle) TP1 und TP2 bezeichnet 

werden. Eine TP2 verwaltet die gemäß Abschnitt 5.4.1 

des RID/ADR/ADN erforderlichen Daten für die 

Beförderungspapiere. Die TP2 kann vom Beförderer 

selbst oder von einem Drittanbieter für den Beförderer 

betrieben werden. Die TP1 ermöglicht auf Anfrage eine 

Weitergabe dieser Daten von der TP2 an Behörden oder 

Einsatzkräfte. Sie leitet auf Anfrage auch Daten von der 

TP2 an andere TP1 weiter.

TP1 und TP2



Das BMDV setzt die Gesetzesgrundlagen in Deutschland

− mit der Bekanntmachung des Leitfadens

− Das … Beförderungspapier kann in elektronischer Form erstellt und 

mitgeführt werden, wenn die Vorgaben des Leitfadens eingehalten 

werden.

− Dies gilt für Beförderungen in Deutschland und für grenzüber-

schreitende Beförderungen zwischen Deutschland und Vertrags-

parteien, die diesen Leitfaden anwenden (Webseite OTIF und 

UNECE). 

− Bei Nutzung des elektronischen Gefahrgutbeförderungsdokuments 

muss an Bord von Güterzügen, Fahrzeugen und Binnenschiffen ein 

Datenendgerät gemäß Leitfaden mitgeführt werden, auf dem das 

Beförderungsdokument in menschenlesbarer Form dargestellt wird. 

− Die elektronische Abfrage des Gefahrgutbeförderungsdokuments 

durch zuständige Überwachungsbehörden und Einsatzkräfte wird 

über einen Trusted Partner 1 (TP 1) gemäß dem Leitfaden realisiert.



In Deutschland wird als TP1 folgende Stelle tätig:

GBK Trusted Partner GmbH

Königsberger Str. 29 | 55218 Ingelheim

Telefon +49(0)6132 9999 4 0

tp1@gbk-trustedpartner.de
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− Vorwiegend für die Transportverantwortlichen

− Logistikbetriebe können die Digitalisierung vorantreiben.

− Für die Polizei resp. Polizeikontrollen bringt dieses Beförderungspapier keine 

massgebenden Vorteile. Kommt es zu einem Unfall, kann der Vorteil darin liegen, 

dass das Beförderungspapier abrufbar ist, auch wenn man keinen Zugang zum 

Fahrzeug oder zum Chauffeur hat.

Vorteile

− Fahrer kann die Dokumente als Anhang im E-Mail der Polizei zusenden, so entfällt 

das Kopieren oder Fotografieren der Dokumentenseiten

− Für die vorgeschriebene Archivierung von 3 Monaten müssen keine Papierablagen 

(Aktenbündel) angelegt oder die Papiere mit dem Scanner digitalisiert werden.



Vorteile

− Indem die Papierversion theoretisch auch auf der Ladefläche bei den Versand-

stücken verteilt mitgeführt werden könnte, ist die Position des e-Beförderungspapiers 

in der Führerkabine klar geregelt. Dies hat Vorteile im Ereignisfall für die Einsatz-

kräfte.

− Das Erstellen eines Papiers unter Einbezug eines Druckers entfällt. Die elektro-

nische Variante könnte so Abläufe in der Unternehmung vereinfachen.

− Die Polizei kann bei der Kontrolle bei Bedarf einfach eine elektronische Kopie der 

Beförderungspapiere erstellen.

− Die Beförderungspapiere sind jeweils gut ersichtlich und von bereits abgeladener 

Ladung trennbar.



Vorteile

− Daten von Gefahrgutsendungen können zu jeder Zeit auf dem Datengerät des 

Fahrzeugs oder durch einen Disponenten in der Filiale abgerufen werden.

− Sofort sichtbar, welche Sendungen sich noch auf der Beförderungseinheit befinden.

− Die Daten werden auch einheitlich angezeigt und somit ist es übersichtlicher als auf 

einem Lieferschein, wo man darauf die Gefahrgutdaten suchen muss. Das Verlieren 

oder Verlegen der Beförderungspapiere entfällt dadurch.

− Sicherlich auch ein Vorteil, wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wurde und 

der Fahrer nicht mehr ansprechbar ist, besteht die Möglichkeit, durch einen Anruf in 

einer Filiale die Datenabfrage sicherzustellen.



Nachteile

− Chauffeur ist mit der Bedienung des Ausgabegerätes nicht oder nur wenig 

vertraut und kann das Beförderungspapier «nicht finden».

− Das Ausgabegerät ist relativ klein und das Lesen und Finden der relevanten 

Angaben erfordert mehr Zeit, als wenn alles auf einer A4-Seite übersichtlich 

dargestellt ist.

− Das Sicherstellen eines Beförderungspapiers kann mehr Zeit in Anspruch 

nehmen, als wenn schnell ein Foto des Papiers gemacht werden kann.



Nachteile

− Oft muss man die Angaben gemäss ADR 

auf dem ganzen Beförderungspapier 

«zusammensuchen». Auf einem 

Bildschirm eines Smartphones ist dies 

noch ein wenig mühsamer.

− Pflege des Datenendgerätes

− Es muss immer genügend Strom haben.

− Das Gerät ist anfälliger auf Schäden durch 

Fallenlassen oder Wassereinfluss.

− Das Gerät ist deutlich teurer als die 

Papierversion.



Nachteile

− Die Angaben bei der e-Variante sind nicht 

immer übersichtlich dargestellt.

− Es ist für die Kontrollbehörden nicht so 

komfortabel, im Laderaum die Gefahrgut-

ladung mit den Angaben auf dem Daten-

endgerät zu vergleichen.

− Systembedingt ist davon auszugehen, dass 

bei mehreren Abladungen für die Weiter-

fahrt das Aktualisieren der Gefahrgutmenge 

für den Führer schwieriger sein wird als 

eine handschriftliche Mengenkorrektur auf 

dem Papier.



Nachteile

− Wenn ein Kunde bei einer Abholung die 

Gefahrgutdaten nicht übermittelt, da kann 

es vorkommen, dass dann die Daten wieder 

in Papierform mitgeführt werden müssen.

− Auch die geforderte Beschreibung des 

Datenträgers ist schwierig umzusetzen, da 

die Geräte relativ rasch ausgetauscht 

werden können. 

− Vermutlich würde ein QR-Code im Türrah-

men mehr Sinn machen, wo beschrieben 

wird, wie der Datenträger zu bedienen ist.



Das war‘s.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fragen??
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